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Bebauungsplan 156
Flecken Ottersberg
"Lilienthaler Straße 2 und 4"

Bürgermeister

Bürgermeister

Bürgermeister

Bürgermeister

Bürgermeister

156

Der Rat des Flecken Ottersberg hat den Bebauungsplan Nr. 156 "Lilienthaler Straße 2 und 4" nach Prüfung der Anregungen 

Bürgermeister

Institut für Stadt- und Raumplanung GmbH 

Ottersberg, den ....................

Diese Ausfertigung des Bebauungsplanes stimmt mit der Urschrift überein.

Ottersberg, den 04.10.2021

Bebauungsplan ist damit am 01.10.2021 rechtsverbindlich geworden.
Der Beschluss des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 01.10.2021 ortsüblich bekannt gemacht worden. Der 

Alle Rechte vorbehalten

Beglaubigung

Inkrafttreten

Flecken Ottersberg
Bebauungsplan Nr.

(Weber)

(Weber)

(Weber)

Ottersberg, den 30.09.2021

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 11.02.2021 als Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB) sowie die Begründung be-

Ottersberg, den 30.09.2021

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von 

Satzungsbeschluss

Bremen, den 28.09.2021

Öffentliche Auslegung

Planverfasser

(Weber)

(instara)

Ottersberg, den 30.09.2021

"Lilienthaler Straße 2 und 4", beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 13.12.2019 ortsüblich 
Der Rat des Flecken Ottersberg hat in seiner Sitzung am 14.02.2019 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 156

Ottersberg, den 30.09.2021

Aufstellungsbeschluss

Präambel

(Weber)

(Weber)

Planunterlage

Internet: www.instara.de
E-Mail: info@instara.de

Tel.: (0421) 43 57 9-0
Fax.: (0421) 45 46 84

28309 BremenVahrer Straße 180

bekannt gemacht worden.

- Abschrift -

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1:1000
„Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion (Sulingen/Verden)

Die Planungsgrundlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen
Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom Mai 2019). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der
Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Achim, den 11.10.2021

Jahr 2019C

Bürgermeister

Ottersberg, den ....................

des Bebauungsplanes und der Begründung nicht geltend gemacht worden.
Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen 

Verletzung von Vorschriften

(Weber)

schlossen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
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Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

(§ 9 BauGB und §§ 1 und 16 BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

z.B.  0,25

Maß der baulichen Nutzung

Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB §§ 22 und 23 BauNVO)

Planzeichenerklärung

Grundflächenzahl / GRZ

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

(gemäß Planzeichenverordnung v. 1990)

WA Allgemeine Wohngebiete

0,25
Firsth. max.: 9.0 m
Trauf . max.: 4,5 m

Baugrenze

WA

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

mit örtlicher Bauvorschrift

Gestalterische Festsetzungen
(Örtliche Bauvorschrift gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 84 NBauO i. d. F. vom 12.08.2018)

1. Bei den Hauptdachflächen von Gebäuden sind nur gleich geneigte Satteldächer oder
Krüppelwalmdächer mit einer Dachneigung von 35 bis 45 Grad zulässig. Das gilt nicht für Garagen,
Nebenanlagen und Wintergärten.

2. Mansardendächer sind nicht zulässig.
3. Als Dacheindeckungsmaterialien sind nur Dachsteine aus Ziegel oder Beton, welche nicht glasiert

sind, zulässig. Das gilt nicht für Vordächer und Wintergärten sowie für Nebenanlagen und Garagen
mit einer Dachneigung von weniger als 20 Grad.

4. Als Farbtöne des Dacheindeckungsmaterials sind nur rot bis rotbraun und anthrazit zulässig. Die
Farbtöne entsprechen der Register RAL 840-HR unter den Nummern 2001, 2002, 3000-3005, 3009,
3011, 3013, 8004, 7015, 7016, 7021, 7024, 7026 und handelsübliche Mischungen. Dies gilt nicht für
Nebenanlagen und Garagen mit einer Dachneigung von weniger als 20 Grad, Wintergärten,
Vordächer sowie für Solarelemente und Dachflächenfenster.

5. Ordnungswidrig handelt gem. § 80 Abs. 3 NBauO, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Bauherr oder
Unternehmer Baumaßnahmen ausführt oder veranlasst, auch wenn sie gemäß §§ 60 und 62 NBauO
keiner Baugenehmigung bedürfen, sofern sie gegen die Vorschriften der vorgenannten örtlichen
Bauvorschriften verstoßen. Ordnungswidrigkeiten können gemäß § 80 Abs. 5 NBauO mit einer
Geldbuße geahndet werden.

Nachrichtliche Hinweise / Übernahmen
Besonderer Artenschutz
Die relevanten artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote sind in § 44 Abs. 1 BNatSchG formuliert.
Demnach ist es verboten:
1. wild lebenden Arten der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu

töten oder ihre Entwicklungsformen der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören;
eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen
Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der
Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.

Beseitigung des Niederschlagswassers
Gemäß § 96 Abs. 3 NWG sind die Grundstückseigentümer zur Beseitigung des Niederschlagswassers
an Stelle der Gemeinde verpflichtet, soweit nicht die Gemeinde den Anschluss an eine öffentliche
Abwasseranlage und deren Benutzung vorschreibt oder ein gesammeltes Fortleiten erforderlich ist, um
eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu verhüten.

Bodendenkmalpflege
Im Gebiet des Bebauungsplanes werden archäologische Funde vermutet (Bodendenkmal gemäß § 3
Abs. 4 des Niedersächsischen Denkmalschutzes).
Nach § 13 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes bedarf es einer Genehmigung der Unteren 
Denkmalschutzbehörde, die bei baugenehmigungspflichtigen Maßnahmen zusammen mit der 
Baugenehmigung zu erteilen ist. Mit Auflagen zur Sicherung oder vorherige Ausgrabung muss 
gerechnet werden.

Kampfmittel
Für das Plangebiet wurde keine Luftbildauswertung zur militärischen Altlastenerkundung durchgeführt. 
Sollten bei den anstehenden Erdarbeiten Kampfmittel, wie z. B. Granaten, Panzerfäuste oder Minen, 
gefunden werden, ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst zu benachrichtigen.

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
November 2017 IS.3786).
Es gilt das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) 
geändert worden ist.

Textliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung

Die in Allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (§ 4 Abs. 3 BauNVO)
- Anlagen für Verwaltungen,
- Gartenbaubetriebe und
- Tankstellen
sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO).

2. Maß der baulichen Nutzung
2.1 Firsthöhe

Die maximal zulässige Firsthöhe baulicher Anlagen beträgt 9,0 m (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO). Geringfügige
Überschreitungen durch untergeordnete Gebäudeteile (z. B. Schornsteine) bis zu 1,0 m können zugelassen
werden (§ 31 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 6 BauNVO). Als Bezugshöhe gilt der im Plangebiet festgesetzte
Höhenfestpunkt.

2.2 Traufhöhe
Die Traufhöhe baulicher Anlagen (Schnittpunkt der Oberfläche der Dachhaut mit der Außenseite der
aufgehenden Außenwand) beträgt maximal 4,5 m (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO). Von den Festsetzungen
bezüglich der Traufhöhe ausgenommen sind
- Garagen und überdachte Stellplätze im Sinne des § 12 BauNVO
- Nebenanlagen in Form von Gebäuden im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einem Volumen von 50 m³.
- untergeordnete Gebäudeteile (z. B. Dachgauben, Vordächer und die Stirnseiten von Krüppelwalmdächern) (§
16 Abs. 6 BauNVO).
Als Bezugshöhe gilt der im Plangebiet festgesetzte Höhenfestpunkt.

3. Mindestgrundstücksgrößen
Die zulässige Größe der Baugrundstücke beträgt mindestens 700 m². (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB).

4. Bauweise
In der offenen Bauweise (o) sind als Hausformen nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig (§ 22 Abs. 2 
BauNVO).

Verkehrsflächen

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

15

3
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3

15

 zugleich Teilaufhebung des B-Planes Nr. 48 "Quelkhorn Moorland" – Erweiterung I

o Offene Bauweise

o

sowie des  § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat des Flecken Ottersberg
diesen Bebauungsplan Nr. 156 "Lilienthaler Straße 2 und 4", bestehend aus der Planzeichnung, den nebenstehenden textlichen
Festsetzungen sowie der nebenstehenden örtlichen Bauvorschrift, als Satzung  beschlossen.

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) 

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom 23.12.2019 bis 27.01.2020 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Der Verwaltungsausschuss des Flecken Ottersberg hat in seiner Sitzung am 14.10.2019 dem Entwurf des Bebauungs-

öffentlich ausgelegen.

Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 13.12.2019 ortsüblich bekannt gemacht.
planes und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und 

2

3

.

7

Höhenfestpunkt (9,56 m ü NHN)

9,56 m ü NHN

ED

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom 21.09.2020 bis 12.10.2020 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

bauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die erneute öffentliche Auslegung mit Einschränkung gemäß § 4a Abs. 3 
Der Verwaltungsausschluss des Flecken Ottersberg hat in seiner Sitzung am 27.08.2020 dem geänderten Entwurf des Be-

Ottersberg, den 30.09.2021

öffentlich ausgelegen.

BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 11.09.2020 ortsüblich bekannt gemacht.

Öffentliche Auslegung mit Einschränkung

Bürgermeister
(Weber)
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